
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Urnenbeisetzungen (in neu zu erwerbenden Grabstätten) 

auf dem Hauptfriedhof Braunschweig und den Friedhöfen Gliesmarode, Lehndorf, St. Magni, Mascherode, 
Melverode, Ölper, Querum, Riddagshausen, Rühme, Volkmarode (nördl. Teil), Völkenrode und Watenbüttel 

 
 
 

 

 
1 Für die Anfertigung und Anbringung einer Bronzetafel auf einem Gemeinschaftsgrabmal am Urnenhain der Abt. 24 A für die Dauer der Ruhefrist sind Gebühren von 196,80 € zu zahlen;  
  eine Bronzetafel kann auch nachträglich zu einem beliebigen Zeitpunkt von den Angehörigen bei der Friedhofsverwaltung beauftragt werden.  
2 Urnenaussegnungen im Mausoleum sind nur in der Sommerzeit möglich (vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober), um die Ausmalung vor zu hoher Luftfeuchtigkeit zu schützen.  

 

 

 

Stand: Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom Januar 2026 
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